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Satzung der Margarete und Karl Nagel Stiftung in Regensburg

§ 1
Name, Rechtsstand

Die Stiftung führt den Namen „Margarete 
und Karl Nagel Stiftung“. Sie ist eine 
nichtrechtsfähige Stiftung in der Verwal-
tung der Waisenhausstiftung Stadtam-
hof, rechtsfähige örtliche Stiftung des 
bürgerlichen Rechts mit Sitz in Regens-
burg. Die Margarete und Karl Nagel 
Stiftung wird im Rechts- und Geschäfts-
verkehr durch die Waisenhausstiftung 
Stadtamhof vertreten.

§ 2
Stiftungszweck

(1)  Die Stiftung fördert die Kinder- und 
Jugendhilfe in Regensburg. Sie 
verfolgt damit ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung.

(2)  Der Stiftungszweck wird insbesonde-
re durch folgende Maßnahmen 
verwirklicht:

1. Durch die Unterstützung bedürftiger 
und minderbemittelter Kinder und 
Jugendlicher, die schwer krank sind. 
Die Stiftungsmittel in Form von 
Geld- oder Sachleistungen sollen 
vorrangig für eine Verbesserung des 
Heilungs- und Gesundungsprozesses 
eingesetzt werden. Hierzu zählt auch 
die Finanzierung von ärztlich befür-
worteten Behandlungsmethoden, die 
die Leistungsfähigkeit der Betroffenen 
übersteigt.

2. Durch die Vergabe von Geld- oder 
Sachleistungen an Jugendliche, um 
deren Berufsausbildung zu unterstüt-
zen; dadurch sollen den Jugendlichen 
positive Lebensperspektiven eröffnet 
werden.

3. Gefördert werden Eltern mit Kindern 
und Jugendlichen, die in Regensburg 
leben. Bedürftigkeit im Sinne dieser 
Satzung liegt vor, wenn die für das 
Kind oder den Jugendlichen notwen-
digen Geld- oder Sachleistungen die 
eigenen oder die elterlichen Möglich-
keiten übersteigen und andere Hilfen 
nicht gewährt werden können.

4. Können die Stiftungsmittel nicht 
vollständig für die Zwecke nach § 2 
Absatz 2 Nummer 1 und 2 dieser 
Satzung verwendet werden, dürfen die 
vorhandenen Stiftungsmittel auch für 
sonstige Zwecke der Waisenhausstif-
tung Stadtamhof verwendet werden.

5. Die Leistungen der Stiftung dürfen die 
gesetzlichen Pflichtleistungen nicht 
ersetzen oder an deren Stelle treten; sie 
sollen diese vielmehr sinnvoll ergänzen.

(3)  Die Stiftung kann auch anderen, 
ebenfalls steuerbegünstigten Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen 
oder einer sonstigen geeigneten 
öffentlichen Behörde finanzielle oder 
sachliche Mittel zur Verfügung stellen, 
wenn diese Stellen mit den Mitteln 
Maßnahmen nach Absatz 2 fördern.

§ 3
Einschränkungen

(1)  Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. Sie darf keine 
juristische oder natürliche Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Stiftung fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Unterstüt-
zungen, Zuwendungen oder Vergü-
tungen begünstigen.

(2)  Ein Rechtsanspruch auf Gewährung 
des jederzeit widerruflichen Stiftungs-
genusses besteht nicht.

§ 4
Stiftungsvermögen

(1)  Das Stiftungsvermögen der Stiftung 
ist in seinem Bestand dauernd und 
ungeschmälert zu erhalten. Es 
besteht aus dem Nachlass der 
Eheleute Margarete  
und Karl Nagel nach Maßgabe des 
Testaments vom 18.03.2007. Das 
Vermögen der Margarete und Karl 
Nagel Stiftung ist vom Vermögen der 
Waisenhausstiftung Stadtamhof 
gesondert zu erfassen und getrennt 
weiterzuführen, dies gilt auch für 
sämtliche Erträge und Aufwendun-
gen. Im Übrigen gelten für die 
Verwaltung des Stiftungsvermögens 
die einschlägigen Vorschriften der 
Bayerischen Gemeindeordnung.

(2)  Zuwendungen zum Stiftungsvermö-
gen sind zulässig. Zuwendungen 
ohne Zweckbestimmung aufgrund 
einer Verfügung von Todes wegen 
können dem Stiftungsvermögen 
zugeführt werden.

§ 5
Stiftungsmittel

(1) Die Stiftung erfüllt die Aufgaben

1. aus den Erträgen des Stiftungsver-
mögens,

2. aus Zuwendungen, soweit sie vom 
Zuwendenden nicht zur Aufstockung 
des Stiftungsvermögens bestimmt 
sind; § 4 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2)  Sämtliche Mittel dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden.

(3) Im Rahmen der steuerrechtlichen 
Bestimmungen dürfen Rücklagen 
gebildet werden.



Amtsblatt der Stadt Regensburg | Nr. 15 | Montag, 09. April 2018

Seite 2

Bekanntmachung über den Erlass des Bebauungsplanes Nr. 193 – Guerickestraße 
(ehemaliges Betonteilwerk LERAG)  
Für ein Gebiet zwischen Guerickestraße und der öffentlichen Grünfläche des ehe-
maligen Kasernengeländes, westlich der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne und 
östlich des Bauhofes Ost

Der Stadtrat der Stadt Regensburg hat 
für das oben bezeichnete Gebiet am 
21.03.2018 den Bebauungsplan Nr. 193 
– Guerickestraße (ehemaliges Betonteil-
werk LERAG) als Satzung beschlossen. 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser 
Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft. 
Der Bebauungsplan, der im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13 a BauGB 
aufgestellt wurde, wird mit Begründung 
vom Tag der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung an zu jedermanns 
Einsicht bei der Stadt Regensburg, 
Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, 
D.-Martin-Luther-Straße 1, während der 
Öffnungszeiten für den allgemeinen 
Besucherverkehr (Montag bis Mittwoch 
von 8.30 bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 
8.30 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis  
12.00 Uhr) bereitgehalten. Auf Verlangen 
wird über den Inhalt des Bebauungspla-
nes Auskunft gegeben.

Hinweis gemäß § 44 BauGB: 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachtei-
le, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeige-
führt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2.   eine unter Berücksichtigung des  
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und

3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des vorstehenden 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber 
der Stadt Regensburg unter Darlegung 
des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird 
der Flächennutzungsplan im Wege der 
Berichtigung an die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes entsprechend ange-
passt.

Regensburg, 03.04.2018

STADT REGENSBURG

i. V. Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin

§ 6
Stiftungsverwaltung

Die Stiftung wird durch die Organe der 
Waisenhausstiftung Stadtamhof, 
rechtsfähige örtliche Stiftung des 
bürgerlichen Rechts mit Sitz in Regens-
burg, verwaltet und vertreten.

§ 7
Satzungsänderungen, Umwandlung 

und Aufhebung der Stiftung

(1)  Satzungsänderungen sind zulässig, 
soweit sie zur Anpassung an verän-
derte Verhältnisse geboten erschei-
nen. Soweit sie sich auf die Steuerbe-
günstigung der Stiftung auswirken 
können, sind sie der zuständigen 
Finanzbehörde zur Stellungnahme 
vorzulegen.

(2)  Änderungen des Stiftungszwecks 
sind nur zulässig, wenn seine 

Erfüllung unmöglich wird oder sich 
die Verhältnisse derart ändern, dass 
die Erfüllung des Stiftungszwecks 
nicht mehr sinnvoll erscheint.

(3)  Im Übrigen gelten für Satzungsände-
rungen die einschlägigen Vorschriften 
der Bayerischen Gemeindeordnung. 

§ 8
Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der 
Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbe-
günstigten Zwecke fällt das Restvermö-
gen an die Waisenhausstiftung Stadtam-
hof mit Sitz in Regensburg. Diese hat es 
unter Beachtung des Stiftungszwecks 
unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu 
verwenden.

§9
Grabpflegeverpflichtung

Die Grabstätte der Stifter ist auf Kosten 
der Stiftung im Rahmen des steuerrecht-
lich Zulässigen dauernd zu pflegen und 
solange zu erhalten, wie dies rechtlich 
und tatsächlich möglich ist.

§10
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirksamwerden des 
Testaments der Eheleute Margarete und 
Karl Nagel hinsichtlich der Stiftungser-
richtung in Kraft.

Regensburg, den 15.03.2018
i.V.

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung

Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren
Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt E, Bereich Sallern

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das 
Wasserwirtschaftsamt Regensburg, hat 
die Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens gemäß § 68 Abs. 1 i. V. 
m. § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) für die Errichtung eines Hochwas-
serschutzes für die Stadt Regensburg, 
Abschnitt E, Stadtteil Sallern, beantragt.
Das geplante Vorhaben umfasst das linke 
Regenufer, beginnend mit dem An-
schluss an den bereits bestehenden 
Hochwasserschutz im Stadtteil Reinhau-
sen im Süden und endend nördlich der 
geplanten Sallerner Regenbrücke, im 
Bereich der Sattelbogener Straße bzw. 
Lichtenwaldstraße (ca. Flußkilometer 
1+170 bis 2+040).
Die Planungen umfassen im Wesentli-
chen die Errichtung eines Deiches, 
abschnittsweise von Hochwasserschutz-
mauern und mobilen Hochwasserschutz-
elementen, die Errichtung einer Binnen-
entwässerung sowie Anpassungen des 
Regenvorlandes.
Ziel der Maßnahmen ist es, einen 
baulichen Schutz gegen ein Bemes-
sungshochwasser zu schaffen, das dem 
100-jährlichen Hochwasser am Pegel 
Schwabelweis mit einem Donaubemes-
sungsabfluss von 3.400 m³/s entspricht. 
Der zu schützende Bereich umfasst im 
Wesentlichen den Stadtteil Sallern. 
Weitere Einzelheiten des Vorhabens erge-
ben sich aus den Plänen und Beschrei-
bungen einschließlich des landschafts-
pflegerischen Begleitplans.
Die „allgemeine Vorprüfung des Einzel-
falls“ für die Feststellung der Pflicht einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß  
§ 1 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 7 Abs. 1  i. V. 
m. Nr. 13.13 Anlage 1 Spalte 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) wurde bereits 
durchgeführt und die Feststellung, dass 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
notwendig ist, im Amtsblatt der Stadt 
Regensburg vom 26. März 2018 öffent-
lich bekannt gegeben. Die „allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls“ ist nicht mehr 
Gegenstand dieses Verfahrens.
Das Vorhaben wird gemäß Art. 69 Satz 1 
Bayerisches Wassergesetz (BayWG) i. V. 
m. Art. 73 Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) öffentlich 
bekannt gemacht. 

Planfeststellungsbehörde ist die Stadt 
Regensburg, Umweltamt, untere Wasser-
rechtsbehörde.
Alle eingereichten Planunterlagen liegen 
in der Zeit vom 10.04.2018 bis ein-
schließlich 09.05.2018 bei der Stadt 
Regensburg, Umweltamt, IT- Speicher, 
Bruderwöhrdstr. 15 b, 2. Stock, Zimmer-
nummer 222, 93047 Regensburg, 
während der Dienststunden
Montag bis Mittwoch von 
   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag von
   8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Freitag von 
   8.30 Uhr bis  12.00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Diese ortsübliche Bekanntmachung ist 
auch auf der Internetseite der Stadt 
Regensburg   unter http://www.regens-
burg.de/rathaus/aktuelles/amtsblatt 
einsehbar.
Die Planunterlagen mit der Umweltver-
träglichkeitsstudie mit allen Anlagen und 
Plänen sind auch auf der Internetseite 
der Stadt Regensburg unter www.
regensburg.de/rathaus/aemterueber-
sicht/direktorium-3/umweltamt/bekannt-
machungen online einsehbar.
Maßgeblich sind die ausgelegten 
Originalunterlagen.
Etwaige Einwendungen gegen das 
Vorhaben können bis 23.05.2018 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Regensburg, Umweltamt, Bruder-
wöhrdstr. 15 b, erhoben werden. Die 
schriftliche Einwendung muss Namen 
und Anschrift des Einwenders enthalten.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen sowie Stellungnahmen von 
Vereinigungen, die auf Grund einer 
Anerkennung nach anderen Rechtsvor-
schriften befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
gegen die Entscheidung nach Art. 74 
BayVwVfG i.V.m.   Art. 69 BayWG i.V.m.  
§ 15 WHG einzulegen, ausgeschlossen. 
Dieser Ausschluss gilt nicht für Einwen-
dungen und Stellungnahmen, die sich 
auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) beziehen. 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die 
Planfeststellungsbehörde die rechtzeitig 
erhobenen Einwendungen gegen den Plan 
und die Stellungnahmen der vorgenannten 
Vereinigungen und Behörden zu dem Plan 
mit dem Träger des Vorhabens, den 
Behörden, den Betroffenen sowie den 
Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, zu erörtern. Der Erörterungstermin 
wird mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Behörden, der Träger des Vorhabens 
und diejenigen, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, werden von dem Erörterungstermin 
benachrichtigt. Sind außer der Benachrich-
tigung der Behörden und des Trägers des 
Vorhabens mehr als  50 Benachrichtigun-
gen vorzunehmen, können diese Benach-
richtigungen durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Bei Ausbleiben 
eines Beteiligten im Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden.
Des Weiteren kann die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass 
Kosten, die durch die Einsichtnahme in 
die Antragsunterlagen und durch die 
Teilnahme an einem etwaigen Erörte-
rungstermin entstehen, nicht ersetzt 
werden können. Die untere Wasser-
rechtsbehörde beim Umweltamt der 
Stadt Regensburg führt als zuständige 
Behörde das wasserrechtliche Planfest-
stellungsverfahren durch. Als Art einer 
möglichen Entscheidung über die 
Zulässigkeit des Vorhabens kann die 
Versagung des Vorhabens (negative 
Entscheidung) oder der Erlass eines 
Planfeststellungsbeschlusses (positive 
Entscheidung) in Betracht kommen.

Regensburg, 20.03.2018

Stadt Regensburg
Umweltamt
Im Auftrag

G r u b e r
Ltd. Rechtsdirektor
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Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2016 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A

18 A 060 – Gehwegerneuerungen 2018

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de  und  
www.regensburg.de/vergaben

2.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A

18 A 044 –  Lieferung eines Transporters 
(Kastenwagen) mit Einzelkabi-
ne und Hochdach im Rahmen 
eines Leasingvertrages

18 A 059 –  Lieferung eines Elektro- 
gabelstaplers

18 A 061 –  Rahmenvertrag zur Lieferung 
von Robinienstämmen

Nähere Informationen zu oben 
genannten Ausschreibungen siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de 


